
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Testorf-Stein-
fort 

vom 30.11.2017

Top 7 Vergabe einer neuen Hausnummer

   
Sachverhalt:  
Die Flurstücke 19 und 20, Flur 2, Gem. Testorf sind mit einer Doppelhaushälfte, die 
von zwei Parteien bewohnt wird, bebaut. Beide Wohngebäude haben derzeit die 
Hausnummer 11. 
Zum damaligen Zeitpunkt wurden die Straßennamen in der Gemeinde Testorf-Ste-
infort umbenannt und die Hausnummern teilweise neu geordnet. Es wurde versäumt 
in diesem Fall zwei Hausnummern zu vergeben. Dies soll nun auf Grundlage von § 
51 Straßen- und Wegegesetz M-V (StrWG M-V) nachgeholt werden. Gem. § 51 StrWG 
M-V ist es Aufgabe der Gemeinde den Straßen Namen und den Grundstücken Haus-
nummern zuzuteilen. 
Aus diesen Gründen ist folgende Verteilung der Hausnummern vorgesehen:

Flurstück 19 Mecklenburger Straße 11a 
Flurstück 20 Mecklenburger Straße 11 

Der Bescheid für die Erteilung einer neuen Hausnummer (Mecklenburger Straße 
11a) ergeht kostenfrei.
 

Beschluss:   
Die Gemeindevertretung beschließt die Vergabe einer neuen Hausnummer für die 
Eigentümer des Flurstücks 19, Flur 2, Gem. Testorf. Das Wohngebäude erhält die 
Hausnummer Mecklenburger Straße 11a.
   

Abstimmungsergebnis:   
Ja- Stimmen: 9
Nein- Stim-
men:

0

Enthaltungen: 0


